
 

 

 
 
I. 
 
I-4 U 12/25 
I-14 O 35/24 
Landgericht Bochum 

 

 

Oberlandesgericht Hamm 
  

IM NAMEN DES VOLKES 
 

Anerkenntnisurteil 
 

In dem Rechtsstreit 
 

des Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., vertr. d. d. Vorstand 
 Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart, 

Klägers und Berufungsklägers, 
 

Prozessbevollmächtigte:  

 
gegen 

 
die Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, vertr. d. d. 
pers. haft. Gesellschafterin Pflüger-Pharma GmbH. d. vertr. d. d. Geschäftsführer 

, Röntgenstr. 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 
Beklagte und Berufungsbeklagte, 

 
Prozessbevollmächtigte:  

 
 
hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm 
auf die mündliche Verhandlung am 10.03.2026 
durch den Richter am Oberlandesgericht  die Richterin am 
Oberlandesgericht  und den Richter am Oberlandesgericht  
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für Recht erkannt: 

Auf die Berufung des Klägers wird das am 05.12.2024 verkündete Urteil der 14. 
Zivilkammer – Kammer für Handelssachen – des Landgerichts Bochum abgeändert. 
 
Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, gegenüber Verbrauchern im Internet 
mit der Wirkungsweise von Schüßler-Salzen wie folgt zu werben: 
 
„Schüßler-Salze sorgen dafür, dass 12 essentielle Mineralstoffe, die wir täglich 
aufnehmen, auch im Körper ankommen. Durch ihre homöopathische Aufbereitung 
können bereits kleinste Mengen unsere Selbstheilungskräfte stimulieren. […] Die 
Salze sorgen dafür, dass wichtige Mineralstoffe, die wir täglich aufnehmen, auch im 
Körper ankommen. Denn sie helfen den Zellen dabei, die Mineralstoffe besser 
aufzunehmen und besser zu verwerten – so wird der Körper optimal versorgt und 
wichtige Funktionen und Abläufe werden unterstützt. […] So werden die 
Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Das stärkt den Organismus und macht ihn 
widerstandsfähiger. In der Folge steigt die Leistungsfähigkeit wieder“; 
 
wie geschehen in der Werbebroschüre nach Anlage K 1. 
 
Der Beklagten wird für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die 
vorgenannte Unterlassungspflicht ein Ordnungsgeld bis zu € 250.000,00 (ersatzweise 
Ordnungshaft bis zu 6 Wochen) oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken 
an den Geschäftsführern der Beklagten, angedroht. 
 
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 243,51 zzgl. Zinsen i.H.v. 5 
Prozentpunkten über Basiszinssatz hieraus seit dem 03.07.2024 zu zahlen. 
 
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen. 
 
Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
      
 




